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Stimmungen durch Jahrzehnte geblieben1 . Nicht zuletzt durch
die aus dieser Quelle gespeisten Illusionen ist der neoabsolutisti¬
sche Ordnungsversuch nach 1849 gescheitert! Schon seit den
Jfagen Maria Theresias war der Sinn für eine strenge, saubere
Verwaltung geweckt. Sie sollte dem Staatswillen dienen und
diesen gleichzeitig im Geiste der neuen Anschauungen mildern.
Der Absolutismus sollte gerade durch die Bürokratie abge¬
schwächt und seiner Schrecken entkleidet werden. So tritt schon
von Anfang an innerhalb der josephinischen Strömungen ein
Sinn für eine freilich begrenzte Auflockerung des Absolutismus
zutage. Wenigstens in der Theorie hat der Josephinismus die
„Rechte der Menschheit“ betont, nicht nur für den einzelnen,
sondern auch für ,,eine Gesellschaft“2 . Wenigstens in der Theorie
hob man die Schranken monarchischer Gewalt hervor3 . Der¬
artige, in aller Form vorgetragene Anschauungen erklären ideen¬
geschichtlich den so weitgehenden, zunächst freilich nur unter¬
irdischen Raumgewinn liberaler Auffassung beim Bürgertum
nach 1815. Auf dem Gebiete der politischen Grundanschauungen
war der Gegensatz zwischen Josephinern und Liberalen zwar
vorhanden, aber nicht so erheblich wie im Vordergründe politi¬
scher Praxis. Auch hier sicherte der Josephinismus der späteren
liberalen Entwicklung eine günstige Aufnahme. Parallel zu dieser
Begrenzung des Absolutismus laufen die Bestrebungen um die
Milderung und überhaupt Humanisierung der Rechtsprechung,
des Strafvollzugs4 usw. Das dem Josephinismus von Anfang an
eigene Gefühl für Rechtsgleichheit5 begünstigt das Aufkommen
gewisser antifeudaler Stimmungen, eine Abneigung gegen Privi¬
legien 6 und das Bestreben, eine möglichst gleichmäßige Ver¬

*) Wenn gegen Ausgang des Vormärz Kricik auch nach dieser Seite laut wird, so

u. a. von Viktor von Andrian-Werburg ,,Österreich und dessen Zukunft“ (1842),
so ist das bereits liberaler Einfluß. Vgl. auch Springer, a. a. O., I, 515 £
а
) Wenzel, a. a. O., III, 257 ff.

3) Ebda., III, 281, wo unter den Regentenpflichten die Bestimmung hervor¬
gehoben wird, solche Gesetze zu vermeiden, wodurch die äußere „Freyheit nicht
sichergestellet, und vermehrt wird“,
f) Vgl. Hock-Bidermwn, a. a. O., 306 ff.
f), Die im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch (§ 4) ausdrücklich gewährleistet ist.
б
) So verfügt das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, daß selbst Rechtsgeschäfte,
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